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Postulat Sitzungszimmer für Fraktionen

Sehr geehrte Mitglieder des Einwohnerrates

Die Geschäftsleitung des Einwohnerrates bittet Sie, folgenden Vorstoss an den Stadtrat
zu überweisen:

Der Stadtrat wird beauftragt zu prüfen, den Fraktionen des Einwohnerrafes pro Sif-
zung des Einwohnerrates die kosfenlose Benützung eines Sitzungszimmers im
Sfadfhaus zu ermöglichen.

Begründung:
Die Fraktionen verrichten eine wichtige Funktion für den Parlamentsbetriebs. Ohne Frak-
tionssitzungen können weder die Kommissionen, noch das Parlament ihre Aufgaben
wahrnehmen. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, genau gleich wie bei den Kommis-
sionen, den Fraktionen zu ermöglichen, ihre Sitzungen in der Sitzungszimmerzone des
Stadthauses durchzuführen. Die kostenlosen Benützung ist zu beschränken auf eine
Sitzung im Vorfeld der Parlamentssitzung. Die Kosten für die Benützung der Sitzungs-
zimmer sind dem entsprechenden Aufgabenbereich zu belasten. Den Fraktionen ist es
frei zu stellen, die Sitzungen im Stadthaus oder an einem anderen Ort durchzuführen.
Die Regelung soll entweder in der Benützungs-Verordnung oder in der Gebühren-
Verordnung für die Benützung der Hallen, Säle und Aussenanlagen einfliessen.

Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitu ng des Einwohnerrates
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